
Kennzeichen

EPHK a.D. Bernd Huppertz
© 25.09.2023

„schwarzes Euro - Feld“



https://www.
3d-kennzeichen.de 

Bernd Huppertz
2

Intro
„schwarzes Euro – Feld“

• Sind die schwarzen Aufkleber auf dem Nummern-
schild erlaubt?

• „Der Trend, das blaue Euro-Feld auf den Auto-
kennzeichen zu überkleben, verbreitet sich in letzter 
Zeit rasant, da es […]  ‚einfach cooler aussieht' das 
Kennzeichen derart zu tunen. Dass es sich dabei um 
eine Ordnungswidrigkeit handelt, die mit einem 
[Verwarnungsgeld] geahndet werden kann, wissen die 
wenigstens. Achtet bitte darauf: Die schwarzen EU-
Felder sind deutschlandweit nicht erlaubt!“

https://www.3d-kennzeichen.de/
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Intro
„schwarzes Euro – Feld“

• Schreibweise
• Anlage 4 Nr. 3 FZV:

• „Euro-Feld“



§ 1 I StVG; § 3 I FZV
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Zulassung
„schwarzes Euro – Feld“

• Kfz und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen 
in Betrieb gesetzt  werden sollen, müssen von der 
Zulassungsbehörde zum Verkehr zugelassen sein.

• Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn das 
Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht […]. Die 
Zulassung hat durch Zuteilung eines Kennzeichens, 
Abstempelung  der Kennzeichenschilder und Aus-
fertigung einer Zulassungsbescheinigung zu erfolgen.
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Zulassung
„schwarzes Euro – Feld“

• Die Zulassungsbehörde teilt dem Fahrzeug ein 
Kennzeichen zu. Es besteht aus

• Unterscheidungszeichen
• Erkennungsnummer
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Zulassung
„schwarzes Euro – Feld“

• Das Kennzeichen muss abgestempelt werden 
(„amtliches Kennzeichen“)



§ 12 XIII Satz 1 FZV
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Kennzeichen
„schwarzes Euro – Feld“

• Normtext:
• Ein Fahrzeug darf […] nur in Betrieb gesetzt 

werden, wenn das zugeteilte Kennzeichen auf 
einem Kennzeichenschild [u.a.] nach § 12 II 
Satz 1 bis 3 ausgestaltet, angebracht und 
beleuchtet ist und die Stempelplakette vor-
handen ist und keine verwechslungsfähigen 
oder beeinträchtigenden Zeichen und Ein-
richtungen […] angebracht sind.
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Euro-Feld muss blau sein
„schwarzes Euro – Feld“

• Frage:
• Wo ist geregelt, dass das Euro-Feld blau sein 

muss ?



§ 12 II FZV Anlage 4
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Euro-Feld muss blau sein
„schwarzes Euro – Feld“

• § 12 II FZV Anlage 4, Abschnitt 1 Nr. 3 
• Hier wird der Aufbau des Euro-Felds 

beschrieben.
• Eine Farbvorgabe wird nicht gemacht.
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Euro-Feld muss blau sein
„schwarzes Euro – Feld“

• § 12 II FZV Anlage 4, Abschnitt 2 ff.
• Die bildliche Darstellung der einzelnen 

Kennzeichenarten zeigt nicht (!) durchgängig 
die blaue Farbe des Euro-Felds:



§ 12 II Satz 3 FZV
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Euro-Feld muss blau sein
„schwarzes Euro – Feld“

• § 12 II Satz 3 FZV
• Kennzeichenschilder müssen 

• […] 
• dem Normblatt DIN 74069:2022-10 ent-

sprechen.

DIN 74069:2022-10
„Retroreflektierende 
Kennzeichenschilder 
[…]“



§ 12 II Satz 3 FZV
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Euro-Feld muss blau sein
„schwarzes Euro – Feld“

• § 12 II Satz 3 FZV
• Das Normblatt DIN 74069:2022-10 macht 

unter Nr. 6.1.3 „Farben“ zum Euro-Feld ff. 
Aussage: 

• „Blau nach DIN 6171:2017-02 Tab. 3“

DIN 6171:2017-02
„Aufsichtsfarben für 
Verkehrszeichen und 
-einrichtungen“



§ 12 II Satz 3 FZV
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Euro-Feld muss blau sein
„schwarzes Euro – Feld“

• § 12 II Satz 3 FZV
• Das Normblatt DIN 6171:2017-02 Tab. 3 

definiert 
• die Farbe blau.
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Kennzeichenschild
„schwarzes Euro – Feld“

• Frage:
• Wo ist geregelt, dass das Euro-Feld nicht 

überklebt werden darf?



§ 12 II Satz 1 FZV
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Kennzeichenschild
„schwarzes Euro – Feld“

• § 12 II Satz 1 FZV
• Ein Kennzeichenschild darf nicht 

• spiegeln, 
• verdeckt oder 
• verschmutzt sein

• und es darf nicht zusätzlich versehen sein mit 
• Glas
• Folien oder
• ähnlichen Abdeckungen



§ 12 II Satz 2 FZV
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Kennzeichenschild
„schwarzes Euro – Feld“

• § 12 II Satz 2 FZV
• Form, Größe und Ausgestaltung einschließlich 

Beschriftung müssen […]
•  

• der Anlage 4 entsprechen.
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Kennzeichen vs. Kennzeichenschild
„schwarzes Euro – Feld“

• „Das Kennzeichen besteht gemäß § 9 I Satz 2 FZV aus 
einem Unterscheidungszeichen […] und einer […] 
Erkennungsnummer“.

• „Das Kennzeichenschild enthält dagegen nicht nur 
das Kennzeichen, sondern gemäß § 12 II Satz 2 FZV 
i.V.m. Anlage 4 Abschnitt 1 Nr. 3 auch das sog. Euro-
Feld“.

VG Köln
Urteil 12.01.2017
18 K 5857/16, Rn. 14
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Folie
„schwarzes Euro – Feld“

MV NRW
27.11.2018
III B -2-21-13/40



BGHSt 45, 197
NZV 2000, 47
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Urkundenfälschung ?
„schwarzes Euro – Feld“

• Eine echte Urkunde wird verfälscht, wenn unbefugt 
nachträglich ihr Gedankeninhalt verändert wird, so 
dass sie etwas anderes als zuvor zum Ausdruck 
bringt.

• Deshalb liegt „keine Urkundenfälschung vor, wenn 
das amtliche Kennzeichen mit einem reflektierenden 
Mittel versehen wird, so daß die Erkennbarkeit der 
Buchstaben und Ziffern bei Blitzaufnahmen be-
einträchtigt ist“.



BGHSt 45, 197
NZV 2000, 47
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Urkundenfälschung ?
„schwarzes Euro – Feld“

• Eine echte Urkunde wird verfälscht, wenn unbefugt 
nachträglich ihr Gedankeninhalt verändert wird, so 
dass sie etwas anderes als zuvor zum Ausdruck 
bringt.

• Deshalb liegt „keine Urkundenfälschung vor, wenn 
das amtliche Kennzeichen mit einem reflektierenden 
Mittel versehen wird, so daß die Erkennbarkeit der 
Buchstaben und Ziffern bei Blitzaufnahmen be-
einträchtigt ist“.



Fischer, StGB 
Rn. 7 zu § 267 StGB
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Urkundenfälschung ?
„schwarzes Euro – Feld“

• Eine Urkundenfälschung liegt nicht vor, weil sich die 
gedankliche Erklärung und die Beweisrichtung der 
zusammengesetzten Urkunde (Pkw + Kennzeichen) 
nicht geändert hat:

• Die Halter- und Fahrzeugdaten sind nach wie 
vor unverändert vorhanden.

 

• Ebenso die Erklärung der Zulassungsbehörde, 
dass das Kennzeichen für den angegebenen 
Zulassungsbezirk ausgegeben wurde.
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Urkundenfälschung ?
„schwarzes Euro – Feld“

• Das Unterscheidungszeichen für den Zulassungsstaat 
ist nicht Teil des amtlichen Kennzeichens sondern nur 
des Kennzeichenschildes.

• Die EU-Flagge als solche ist nicht geschützt; die EU 
selbst ist kein Staat. Die EU-Flagge ist somit nur 
dekoratives Element.



§ 22 I Nr. 3 StVG
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Kennzeichenmissbrauch ?
„schwarzes Euro – Feld“

• Eine Straftat i.S.d. § 22 I Nr. 3 StVG begeht, wer
• in rechtwidriger Absicht
• das an einem Kfz oder einem Anhänger angebrachte 

amtliche Kennzeichen verändert, beseitigt, verdeckt 
oder sonst in seiner Erkennbarkeit beeinträchtigt.

BGHSt 45, 197
NZV 2000, 47



§ 22  I Nr. 3 StVG
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Kennzeichenmissbrauch ?
„schwarzes Euro – Feld“

• Ein Kennzeichenmissbrauch scheitert daran, dass die 
Erkennbarkeit und Feststellbarkeit des Kennzeichens 
unberührt bleibt und es damit schon an der vom 
Tatbestand geforderten rechtswidrigen Absicht 
mangelt.



AG Köln
NZV 1993, 205
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Erlöschen der Betriebserlaubnis ?
„schwarzes Euro – Feld“

• Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, 
durch die [u.a.] eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist.

• Durch Anbringen der Folie wird zwar ein Fahrzeugteil (hier: 
Kennzeichenschild) nachträglich vorsätzlich verändert, das führt 
jedoch nicht zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern.

• „Wird das amtliche Kennzeichen eines Kfz mit einer Plastikfolie oder einer 
Abdeckung aus Plexiglas versehen, tritt dadurch zwar eine Veränderung 
der vorgeschriebenen Beschaffenheit eines Fahrzeugteils ein. Die 
Betriebserlaubnis erlischt dadurch aber nicht, da sie nicht vom 
Vorhandensein eines amtlichen Kennzeichens abhängt.“
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OWi
„schwarzes Euro – Feld“

• Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, dessen amtliches 
Kennzeichen nicht den Vorschriften entsprach.

• Form, Größe, Ausgestaltung einschl. Beschriftung 
entsprechen nicht der Anlage 4.

• § 12 II Satz 2 FZV
• § 12 XIII Satz 1 FZV
• § 77 Nr. 1 FZV
• BKat: 179
• TBNR: 812100 bzw. 812106
• 10,- €
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OWi
„schwarzes Euro – Feld“

• Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, dessen 
amtliches Kennzeichen mit Glas, Folie oder ähnlichen 
Abdeckungen versehen war:

• § 12 II Satz 1 Hs. 2 FZV
• § 12 XIII Satz 1 FZV
• § 77 Nr. 1 FZV
• BKat: 179b
• TBNR: 812618
• 65,- € AG Starnberg, Urteil  vom 10.07.2020

4 OWi 55 Js 21101/20
Die Rechtsbeschwerde wurde vom 
BayObLG am 03.11.2021 zurückgewiesen.
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OWi
„schwarzes Euro – Feld“

• Der Halter darf die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs 
nicht anordnen oder zulassen, wenn die Voraus-
setzungen [über die ordnungsgemäße Kenn-
zeichnung] nicht vorliegen:
• § 12 II Sätze 2 und 3 FZV
• § 12 XIII Satz 2 FZV
• § 77 Nr. 2 FZV
• BKat: ./.
• TBNR: ./.



§ 19 I, II OWiG
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OWi
„schwarzes Euro – Feld“

• TBNR 812100 vs. TBNR 812618
• Die TBNR 812618 geht im Zutreffensfalle als 

die spezielle Norm vor.
• Da beide Tatbestandsalternativen durch die gleiche 

Handlung verletzt sind, ist das Verhältnis konkurrenz-
rechtlich zu klären. Verletzt dieselbe Handlung mehrere 
Tatbestände, nach denen sie als OWi geahndet werden 
kann, so wird nur eine einzige Geldbuße festgesetzt. Die 
Geldbuße wird dann nach dem Tatbestand bestimmt, der 
die höchste Geldbuße androht. Somit richtet sich die 
Ahndung nach Nr. 179b BKat (TBNR 812618, 65,- €).



Amtl. Begr. (BR-Drs. 81/05 
vom 04.11.2005, S. 172) zu § 
10 (jetzt: 12) FZV
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OWi
„schwarzes Euro – Feld“

• Kennzeichen dürfen nicht zusätzlich mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen 
versehen sein (§ 12 II S. 1 FZV).

• „Die Änderung ist notwendig, um zu verhindern, dass Kenn-
zeichenschilder durch Abdeckungen aus Glas oder Folien schlecht lesbar 
oder unleserlich werden. Dies wirkt sich insbesondere bei Aufnahmen 
mit dem Radarblitz aus“.

• „§ 12 II FZV folgt § 60 Abs. 1 Satz 4 und 5 StVZO […]. Um die Erkennbar-
keit der Kennzeichen zu sichern, wird die Maßgabe des § 60 Abs. 1 Satz 4, 
dass Kennzeichen zusätzlich nicht mit Glas, Folien oder anderen 
Abdeckungen versehen sein dürfen, übernommen.“

Amtl. Begr. (VkBl. 1989, 589) 
zur 9. ÄndVO vom 
24.07.1989 (BGBl. I, 1510)



Amtl. Begr. (VkBl. 1989, 589) zur 
9. ÄndVO vom 24.07.1989 (BGBl. 
I, 1510);
Amtl. Begr. (BR-Drs. 81/05 vom 
04.11.2005, S. 172) 
zu § 10 FZV.
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OWi
„schwarzes Euro – Feld“

• Kennzeichen dürfen nicht zusätzlich mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen 
versehen sein (§ 12 II Satz 1 Hs. 2 FZV).

• Der Verordnungsgeber möchte durch diese Regelung die Erkennbarkeit 
des Kennzeichens für Verkehrsüberwachungsmaßnahmen gewährleisten.

• Er stellt jedoch nicht auf das Kennzeichenschild als Ganzes ab. Die 
Erkennbarkeit des Euro-Feldes als Teil des Kennzeichenschildes (nicht 
aber des Kennzeichens) ist somit nicht Ziel der Regelung.



Ebenso:
AG Zeitz, Beschluss 7.12.2016
-13 OWi 739 Js 209364/16-
VG München, Urteil 15.4.2015
-M 23 K 14.5127-
VG Stuttgart, Bescheid 29.1.2015
8 K 4792/14-
VG D´dorf, Beschl. v. 30.9.2022 -
6 L 1698/22-
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OWi
„schwarzes Euro – Feld“

• AG Starnberg lässt zur Tatbestandsverwirklichung ein auch 
nur teilweises (hier: nur das Euro-Feld) Folieren des 
Kennzeichenschildes genügen.

• Ebenso BayObLG
• „Nachdem ein Teil des Kennzeichens verdeckt worden 

ist, kommt eine OWi gemäß § 12 II FZV in Betracht.“

AG Starnberg, Urteil vom  10.7.2020
4 OWi 55 Js 21101/20
Die Rechtsbeschwerde wurde vom 
BayObLG am 3.11.21 zurückgewiesen.

BayObLG 
DAR 2019, 401 
(Rn. 26)



§ 1 BKatV; § 3 IVa BKatV 
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OWi
„schwarzes Euro – Feld“

• Die im BKat bestimmten Beträge sind Regelsätze. Sie 
gehen von gewöhnlichen Tatumständen sowie von 
fahrlässiger Begehung aus.

• Wird ein Bußgeld-Tatbestand vorsätzlich verwirk-
licht, so ist der dort genannte Regelsatz zu ver-
doppeln.

• hier: TBNR 812618, 65,- €
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OWi
„schwarzes Euro – Feld“

• Hinsichtlich der Sanktionshöhe wird hervorgehoben, 
dass beim Überkleben des Erkennungsbuchstabens 
„D“ bzw. des Sternenkranzes im Euro-Feld des 
amtlichen Kennzeichens regelmäßig von Vorsatz aus-
gegangen werden kann. Damit sind die 
Ahndungsbehörden nicht an die nach BKat vor-
gegebene Höhe […] gebunden.

BLFA-Fz 
02./03.04.2014
TOP 18, S. 59



§ 5 I FZV
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Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs
„schwarzes Euro – Feld“

• Erweist sich ein Fahrzeug als nicht vorschriftsmäßig 
[…], kann die Zulassungsbehörde dem Halter eine 
angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel 
setzen oder den Betrieb des Fahrzeugs beschränken 
oder untersagen.
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Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs
„schwarzes Euro – Feld“

• Da die Kennzeichenschilder nicht den Vorgaben der 
Anlage 4 zu § 12 FZV entsprechen, darf das Fahrzeug 
nicht (mehr) auf öffentlichen Straßen betrieben 
werden.

• Damit ist das Fahrzeug auch unvorschriftsmäßig i.S.d. 
§ 5 I FZV.

VG Düsseldorf
Beschl. v. 30.9.2022
-6 L 1698/22-
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Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs
„schwarzes Euro – Feld“

• Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet es, 
den Halter

• auf den bestehenden Mangel hinzuweisen
• aufzufordern, den Mangel unter Fristsetzung 

(7 Tage) zu beheben
• eine Bestätigung über die Mängelbehebung 

vorzulegen.

VG Köln
Urteil 12.01.2017
18 K 5857/16
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Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs
„schwarzes Euro – Feld“

• Kommt der Halter der Ordnungsverfügung nicht 
nach, kann die Zulassungsbehörde den Betrieb des 
Fahrzeugs untersagen.

VG Stuttgart
Beschluss 29.01.2015
8 K 4792/14



§ 47 I S. 1 FZV
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Ein Blick über die Grenzen
„schwarzes Euro – Feld“

• In einem anderen Staat zugelassene Kfz müssen an 
der Vorderseite und seiner Rückseite heimischen 
Kennzeichen führen, die Artikel 36 und Anhang 2 WÜ 
[…] entsprechen müssen.



§ 47 II FZV iVm Art. 3 VO (EG) Nr. 2411/1998
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Ein Blick über die Grenzen
„schwarzes Euro – Feld“

• Ein in einem anderen Staat zugelassenes Fahrzeug 
muss an der Rückseite ein Unterscheidungszeichen 
des Zulassungsstaates führen. 

• Die Anbringung ist nicht erforderlich bei einem 
Fahrzeug, das in einem EU-Mitgliedstaat zugelassen 
ist und am linken Rand das Unterscheidungszeichen 
des Zulassungsstaates führt.
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Ein Blick über die Grenzen
„schwarzes Euro – Feld“



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

EPHK a.D. Bernd Huppertz


	Kennzeichen
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	„schwarzes Euro – Feld“
	Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

